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Laura Adamietz

Geschlechtsidentität
im deutschen Recht

 

Das Recht ist seit jeher ein Ort, in dem 
Geschlechterfragen verhandelt werden, 

und demokratisch gesetztes Recht bewegt 
sich immer im Span-
nungsfeld zwischen 
Mehrheitsprinzip und 
Minderheitenschutz. 
Nun ist es kein Ding 
der Unmöglichkeit, 
eine Mehrheit von den 
schützenswerten Inte-
ressen einer Minder-

heit zu überzeugen. Eine Herausforderung 
ist es aber allemal, und dies gilt vor allem für 
Fragen des Geschlechts. Die historisch wie 
aktuell relevante gesellschaftliche Ordnungs-
kategorie „Geschlecht“ hat – vergleichbar mit 
der Hautfarbe – die Eigenschaft, insbeson-
dere dann unsichtbar zu sein, wenn sie un-
problematisch ist, das heißt der Vorstellung 
des gesellschaftlich (und rechtlich) gesetzten 
„Normal-Subjekts“ entspricht. „Geschlecht“ 
wird aufgrund dieser Dynamik ebenso wie 
gender regelmäßig mit der „Frauenfrage“ 
gleichgesetzt. Und auch die „Geschlechts-
identität“ ist eine Eigenschaft, die alle Men-
schen tragen, die aber nur dann thematisiert 
wird, wenn sie von der Norm abweicht und 
so zur Herausforderung für das Rechtssys-
tem wird. 

Geschlecht und Geschlechtsidentität  
als unbestimmte Rechtsbegriffe

Ob und wie Geschlechtsidentität ausgelebt 
werden darf, unterliegt rechtlicher Regulie-
rung. Weder Geschlecht noch Geschlechts-
identität werden allerdings vom Recht de-
�niert. „Geschlecht“ ist als Rechtsbegriff 
von schwindender Bedeutung. Immer weni-
ger Rechtsvorschriften knüpfen an das Ge-
schlecht an. Dies ist natürliche Folge der An-
wendung derjenigen Vorschriften, die dies 
noch tun, nämlich der nationalen, interna-
tionalen und europäischen Verbote von Dis-
kriminierung „wegen des Geschlechts“. Ar-
tikel 3 Absatz 3 Grundgesetz (GG) verbietet 
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die Diskriminierung unter anderem wegen 
des Geschlechts, sie ist nach der seit 20 Jah-
ren gefestigten Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) aber gerecht-
fertigt, wenn sie auf „natürlichen Gründen“ 
beruht. Mit natürlichen Gründen sind bio-
logische gemeint, das heißt, gesellschaftliche 
Zuschreibungen und Aufgabenzuweisungen 
sind nach dieser Rechtsprechung keine aner-
kannten Differenzierungsgründe mehr – sie 
waren es zuvor jahrzehntelang. 1 Das Recht 
knüpft immer seltener und aktuell nur noch 
an zwei Stellen an das Geschlecht an: Bei der 
Entscheidung, ob zwei Menschen (wegen 
der Verschieden- beziehungsweise Gleichge-
schlechtlichkeit ihrer Verbindung) heiraten 
oder sich „verpartnern“ können, und in Arti-
kel 12a GG (Wehrp!icht nur für Männer). 

„Geschlecht“ wird im Recht also an sich 
nur noch mit antidiskriminatorischer Zielset-
zung und so gut wir gar nicht mehr af�rma-
tiv genannt. Dennoch hält das Recht an der 
Bedeutsamkeit der Frage, wer eigentlich wel-
ches Geschlecht „hat“, fest: Das Geschlecht 
eines Menschen wird auf seinem Reisepass 
(Paragraf 4 Absatz 1 Nr. 6 Passgesetz) so-
wie seiner Geburtsurkunde (Paragraf 59 Ab-
satz 1 Nr. 2 Personenstandsgesetz (PStG)) 
vermerkt, und es ist im Geburtsregister (Pa-
ragraf 21 Absatz 1 Nr. 3 PStG) erfasst. Keine 
dieser Regelungen, auf die noch einzugehen 
ist, enthält eine De�nition des Begriffes „Ge-
schlecht“. Das Recht erklärt weder, was Ge-
schlecht ist, noch, wie die Geschlechtszuge-
hörigkeit festzustellen ist. 

Da das AGG und einige Landesverfassun-
gen 2 den Begriff „sexuelle Identität“ ver-
wenden, und damit sowohl die individuelle 
Geschlechtsidentität, das heißt die Frage, wel-
chem Geschlecht sich ein Mensch zugehörig 

1  Vgl. Ute Sacksofsky, Das Grundrecht auf Gleich-
berechtigung, Baden-Baden 19962; Laura Adamietz, 
Geschlecht als Erwartung, Baden-Baden 2011, 
S. 207–217. Das Bundesverfassungsgericht hat bis-
her keinen einzigen biologischen Grund festgestellt, 
der eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts 
rechtfertigen würde. Vgl. z. B. BVerfG, Beschluss v. 
24. 1. 1995, Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfGE) 92, 91; BVerfG, Kammerbeschluss 
v. 7. 11. 2008: Kosmetikbedarf weiblicher und männ-
licher Strafgefangener. Alle Entscheidungen des 
BVerfG ab 1998 online: www.bverfg.de (10. 4. 2012).
2  Vgl. Art. 10 II Berliner Landesverfassung (LV); 

Art. 12 II Brandenburgische LV; Art. 2 Bremische 
LV.
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emp�ndet, als auch die sexuelle Orientierung 
meinen, ist es im deutschen Rechtsdiskurs 
empfehlenswert von „Geschlechtsidentität“ 
zu sprechen, wenn tatsächlich das individu-
elle Geschlechtszugehörigkeitsemp�nden al-
lein und nicht (auch) die sexuelle Orientie-
rung gemeint ist. Dies entspricht auch dem 
Sprachgebrauch des BVerfG. 3 Explizit ver-
ankert ist der Schutz von „Geschlechtsiden-
tität“ nicht. 4

Schutz von Geschlechtsidentität

Die Annahme, dass es zwei und nur zwei Ge-
schlechter gibt, die sich aufgrund körperli-
cher Merkmale auf natürliche Weise vonein-
ander unterscheiden, und jeder Mensch (nur) 
einem dieser beiden Geschlechter eindeutig 
und unwandelbar zugehört, ist Teil des nicht 
hinterfragten Alltagswissens, 5 sie prägt un-
sere Gesellschaft und dementsprechend unser 
Rechtssystem. Der Schutz von Geschlechts-
identität ist selbstredend gewährleistet, so-
lange diese Annahme bestätigt wird, das 
heißt das Geschlechtszugehörigkeitsemp�n-
den sich innerhalb dieses binären Systems der 
Zweigeschlechtlichkeit bewegt und nicht von 
dem Geschlecht abweicht, das bei Geburt zu-
gewiesen wurde. Dass es durchaus Fälle gibt, 
auf die diese Annahme nicht zutrifft, gelangt 
allmählich ins öffentliche Bewusstsein und ist 
auch dem Recht nicht verborgen geblieben. 
Obwohl der Alltag von Personen mit „auffäl-
liger“ Geschlechtsidentität von zahlreichen 
Diskriminierungen geprägt ist, die teilweise 
traumatisierend sind, wird – in der Bundesre-
publik – der Schutz von Geschlechtsidentität 
nicht im Antidiskriminierungsrecht, 6 son-
dern anlässlich der Frage der personenstands-
rechtlichen Anerkennung dieser „abweichen-

3  Das BVerfG hat gelegentlich von „sexueller Iden-
tität“ gesprochen, damit aber ausschließlich die Ge-
schlechtsidentität gemeint.
4  Dies über die Aufnahme der „sexuellen Identität“ 

(im oben beschriebenen Sinne) in den Katalog der 
Antidiskriminierungsmerkmale des Artikel 3 Ab-
satz 3 GG zu bewerkstelligen, ist jüngst abgelehnt 
worden. Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht v. 
14. 2. 2011, Bundestagsdrucksache (BT-Drs.) 17/4775. 
5  Empirisch nachgewiesen von Suzanne J. Kessler/

Wendy McKenna, Gender: An Ethnomethodological 
Approach, New York 1978.
6  Anders vor dem EuGH. Vgl. „P. ./. S.“, Urteil v. 

30. 4. 1996, Slg. 1996 I-2143; „K. B.“, Urteil v. 7. 1. 2004, 
Slg. 2004, I-541; „Richards“, Urteil v. 27. 4. 2006, Slg. 
2006 I-03585.

den“ Geschlechtsidentität verhandelt. Dies ist 
dem Umstand geschuldet, dass das Personen-
standsrecht reguliert, welche Informationen 
persönliche Dokumente wie Ausweise, Päs-
se, Geburtsurkunden und – diesen entspre-
chend – Zeugnisse und sonstige Bescheide 
(zwangs-)offenbaren. Und diese Regulierung 
bewirkt, dass man an das Geschlecht, das ei-
nem bei Geburt zugewiesen wurde, gebunden 
ist, man kann dieses „rechtliche Geschlecht“ 
nicht ohne Weiteres, also nicht nach Belie-
ben, ändern. Die Geschlechtsidentität eines 
Menschen lässt sich bei dessen Geburt jedoch 
nicht erkennen. Sie entwickelt sich erst im 
Laufe seines Lebens und hängt vor allem von 
psychischen Faktoren ab. Ob und welche so-
matischen Faktoren dabei eine Rolle spielen, 
ist umstritten. 7 Dennoch werden die beiden 
Hauptanwendungsfälle eines Rechts auf (un-
gestörtes Ausleben der) Geschlechtsidentität 
danach unterschieden, ob sie auf einer ange-
borenen körperlichen Besonderheit beruhen 
oder nicht: Von „Intersex“ wird bei unein-
deutigen Geschlechtsmerkmalen gesprochen, 
von „Transgender“ oder „Transsexualität“, 
wenn die Geschlechtsidentität nicht mit dem 
an sich „eindeutigen“ Körper übereinstimmt.

Transgender

Der Schauplatz der Anerkennungskämpfe 
von Transidentitäten heißt in Deutschland 
„Gesetz über die Änderung der Vornamen 
und die Feststellung der Geschlechtszuge-
hörigkeit in besonderen Fällen – Transsexu-
ellengesetz“ 8 (TSG) und ist wie jedes Ge-
setz ein Kind seiner Zeit. Die in der Regelung 
verwendeten Ausdrücke „Transsexuelle“ 
und „Transsexualismus“ entsprechen dem 
Sprachgebrauch der Entstehungszeit (1980) 
und lassen erkennen, dass dem TSG das da-
mals durchaus zeitgemäße Konzept „Trans-
sexualität“ zugrunde liegt. Dieses basiert auf 
einer (pathologisierenden) Vorstellung von 
Transidentität als psychischer Störung, deren 
Vorliegen an die Diagnose einiger Schlüssel-
symptome geknüpft ist: 9 der seit der Kind-
heit bestehende Wunsch eindeutig dem 

7  Vgl. u. a. Heinz-Jürgen Voß, Making Sex Revisited: 
Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-me-
dizinischer Perspektive, Bielefeld 2010.
8  Vom 10. 9. 1980 (BGBl. I, 1654), zuletzt geändert 

durch Gesetz v. 17. 7. 2009 (BGBl. I, 1978).
9  Vgl. ausführlich mit weiteren Nachweisen L. Ada-

mietz (Anm. 1), S. 33–38.
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anderen Geschlecht zuzugehören, eine he-
terosexuelle Orientierung im empfundenen 
Geschlecht sowie Hass auf die eigenen Ge-
nitalien und dementsprechend der Wunsch, 
körperliche Angleichungsmaßnahmen vor-
zunehmen. Mittlerweile haben Betroffene 
(mehr) De�nitionsmacht eingefordert, und 
hat die Sexualforschung diese Diagnostik re-
vidiert. Das Unbehagen hinsichtlich des zu-
gewiesenen Geschlechts kann, muss aber 
nicht unbedingt mit dem Wunsch nach hor-
monellen oder chirurgischen Maßnahmen 
einhergehen, kann uneindeutige, auch zwi-
schengeschlechtliche Verortungen einschlie-
ßen und ist an keine bestimmte sexuelle Ori-
entierung gekoppelt. Dies hat zum einen zur 
Einführung des Begriffs „Transgender“ oder 
sogar „Trans*“ geführt, um die Abgrenzung 
zu dem Ausschlüsse produzierenden Kon-
zept „Transsexualität“ zu verdeutlichen be-
ziehungsweise sich der zuschreibenden Ver-
geschlechtlichung ganz zu entledigen, und 
zum anderen zu Revisionen des TSG durch 
das BVerfG. 

Acht Mal hat sich das BVerfG bisher mit 
Fragen von Transidentität beschäftigt, sechs 
Mal ging es um Regelungen des TSG, die 
dann jeweils für verfassungswidrig und un-
anwendbar erklärt wurden. In der ersten Ent-
scheidung des BVerfG zum Thema Trans-
sexualität ging es um die Ermöglichung der 
Personenstandsänderung überhaupt: 10 1978 
gab es noch kein TSG und damit keine gesetz-
liche Möglichkeit, den Geschlechtseintrag zu 
ändern. Das BVerfG befand, dass das Recht 
auf Anpassung des rechtlichen Geschlechts 
bei Vorliegen einer medizinisch feststellba-
ren „transsexuellen Prägung“ im Grundrecht 
des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts ent-
halten sei und forderte den Gesetzgeber auf, 
ein Verfahren dafür zu installieren. Das war 
1978 eine geradezu revolutionäre Infragestel-
lung der gesellschaftlichen Grundannahme 
der Unwandelbarkeit des Geschlechts. Der 
nachfolgende Gesetzgebungsprozess hat-
te die Ressentiments und Berührungsängs-
te zu überwinden, die allem geschlechtlich 
Unangepassten anhaften. Das Ergebnis war 
ein Gesetz, dass allein in seiner Existenz ei-
nen bahnbrechenden Fortschritt bedeutete 
(nur Schweden hatte bereits ein ähnliches Ge-
setz), in seiner Ausgestaltung aber doch recht 

10  Vgl. BVerfG, Beschluss v. 11. 10. 1978, BVerfGE 
49, 286.

restriktiv und vor allem deutlich von den 
Schlüsselsymptomen der Sexualforschung 
der 1970er Jahre geprägt war. Die beiden Al-
tersbeschränkungen ab jeweils 25 Jahren etwa 
waren Zugeständnisse an den schwer zu über-
zeugenden Bundesrat gewesen und wurden 
durch die zweite und dritte Entscheidung des 
BVerfG beseitigt. 11 Das TSG kennt zwei Ver-
fahrensarten: Bei der „großen Lösung“ (Para-
graf 8 TSG) wird die Zugehörigkeit zum an-
deren Geschlecht gerichtlich festgestellt, das 
heißt, Geburtseintrag und -urkunde sowie 
alle anderen Dokumente werden hinsichtlich 
des Geschlechtseintrags geändert, ein neu-
er Vorname kann eingetragen werden. Die 
„kleine Lösung“ ermöglicht die Änderung 
des Vornamens (Paragraf 1 TSG), ohne dass 
das jedoch Auswirkungen auf das „rechtli-
che“ Geschlecht hat. Der neue Vorname kann 
bei der „kleinen Lösung“ in alle Dokumen-
te eingetragen werden; eine Reform des Pass-
gesetzes erlaubt seit 2007 sogar, dass der Ge-
schlechtsvermerk im Pass dem Geschlecht, 
auf das der neue Vorname verweist, angepasst 
wird (also im Widerspruch zum „rechtlichen 
Geschlecht“ steht). 12 Dass eine Änderung 
des Vornamens nur Sinn ergibt, wenn die be-
troffene Person gleichzeitig im empfundenen 
Geschlecht angeredet wird, hat das BVerfG 
in seiner vierten Entscheidung festgestellt. 13 
Dies bewirkt, dass die Vornamensänderung 
auch Auswirkungen auf etwaige Titel hat. Die 
Geburtsurkunde einer adeligen Transfrau, 
die lediglich die „kleine Lösung“ durchlau-
fen hat, kann sich also so lesen: „L. I. Frei-
frau …, männlichen Geschlechts“. 14 Warum 
diese merkwürdige Konstruktion auseinan-
derfallender Geschlechtsmarker? Die „kleine 
Lösung“ war als Durchgangsstadium konzi-
piert worden, um eine erhebliche Alltagser-
leichterung zu bieten, bevor die Vorausset-
zungen der „großen Lösung“ vorlagen. Denn 
die „große Lösung“ hatte ursprünglich sehr 
viel höhere Voraussetzungen als die „kleine“. 
Beide Varianten setzen eine dauerhafte, wahr-
scheinlich irreversible „transsexuelle Prä-
gung“ voraus. Die weiteren Voraussetzungen 
des rechtlichen Geschlechtswechsels waren 

11  Vgl. BVerfG, Beschluss v. 16. 3. 1982, BVerfGE 60, 
123; Beschluss v. 23. 1. 1993, BVerfGE 88, 87.
12  Gesetz vom 20. 7. 2007 (BGBl. I, 1566).
13  Vgl. Kammerbeschluss v. 15. 8. 1996, NJW 1997, 

1632: Anrede im Ausgangsgeschlecht durch Voll-
zugsbeamte.
14  So bei der Beschwerdeführerin der achten Ent-

scheidung.
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bis zur siebten Entscheidung des BVerfG 15 
das Erfordernis, nicht im Ausgangsgeschlecht 
verheiratet zu sein, und bis zur achten Ent-
scheidung 16 die Vornahme (chirurgischer) 
Angleichungsmaßnahmen inklusive der Be-
seitigung der Fortp!anzungsfähigkeit. Das 
Erfor dernis der Ehelosigkeit verhinderte, dass 
durch Änderung des rechtlichen Geschlechts 
eines Ehepartners dessen bestehende Ehe zur 
„Homo-Ehe“ wurde, was vor und sogar nach 
Einführung der eingetragenen Lebenspart-
nerschaft nicht erwünscht war. Das BVerfG 
fand dies ein durchaus legitimes Anliegen des 
Gesetzgebers, das jedoch vom individuellen 
Recht, nicht zur Scheidung gezwungen zu 
werden, übertroffen würde. Die Vorausset-
zungen der Fortp!anzungsunfähigkeit und 
der Angleichungsoperation waren Ausdruck 
der Relevanz, die einer körperlichen Ver-
schiedenheit der Geschlechter(funktionen) 
gesellschaftlich beigemessen wird. Der von 
diesen Vorschriften ausgehende „OP-Zwang“ 
war vor der sie aufhebenden Entscheidung 
Gegenstand rechtspolitischer Diskussion ge-
wesen: 17 Seit Längerem schon war in Me-
dizin und Sexualforschung die Annahme, 
wer transsexuell sei, brauche operative Ge-
schlechtsangleichung, und nur, wer operative 
Geschlechtsangleichung anstrebe, sei trans-
sexuell, als Zirkelschluss entlarvt 18 und wa-
ren vielfältigere Formen als ebenso „echte“ 
Transidentität erkannt worden. 19 

Bereits in seiner fünften Entscheidung 20 
hatte das BVerfG die Notwendigkeit des „OP-
Zwangs“ infrage gestellt, da viele Betroffene 

15  Vgl. BVerfG, Beschluss v. 27. 5. 2008.
16  Vgl. BVerfG, Beschluss v. 11. 1. 2011.
17  Vgl. die Stellungnahmen zum Fachgespräch des 

Innenausschusses des Bundestages zur Thema-
tik „Transsexuellenrecht“ am 28. 2. 2007, BT-Innen-
ausschuss-Drs. 16(4)167–167E; Michael Grünber-
ger, Die Reform des Transsexuellengesetzes: Großer 
Wurf oder kleine Schritte?, in: Dominik Groß et al. 
(Hrsg.), Transsexualität und Intersexualität. Medi-
zinische, ethische, soziale und juristische Aspekte, 
Berlin 2008, S. 81–110.
18  Vgl. Hans-Günter Pichlo, Transsexualismus – 

leistungsrechtliche und gutachterliche Kriterien für 
geschlechtsangleichende somatische Maßnahmen 
aus Sicht des MDK Nordrhein, in: D. Groß et al. 
(Anm. 17), S. 119–129, hier: S. 122.
19  Vgl. Kurt Seikowski, Was ist Transsexualität?, in: 

Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Sport (Hrsg.), Männlich – weiblich – menschlich? 
Trans- und Intergeschlechtlichkeit, Berlin 2006, 
S. 17–28.
20  Vgl. BVerfG , Beschluss v. 6. 12. 2005.

dauerhaft in der „kleinen Lösung“ verblieben, 
weil sie die Voraussetzungen für die „große“ 
nicht erfüllen könnten oder wollten. Gegen-
stand der Entscheidung war allerdings Para-
graf 7 Absatz 1 Nr. 3, nach dem im Falle ei-
ner Eheschließung im rechtlichen Geschlecht 
der in der „kleinen Lösung“ geänderte Vorna-
me in den alten Vornamen zurück zu ändern 
war. Hintergrund war zum einen die Annah-
me, die Eheschließung beweise, dass sich die 
Person nunmehr erneut in ihrem „Ausgangs-
geschlecht“ verorte, 21 und zum anderen das 
gesetzgeberische Anliegen, den Anschein ei-
ner „Homo-Ehe“ zu verhindern, der durch 
Eheschließung zweier rechtlich verschieden-
geschlechtlich, aber nach den Vornamen als 
gleichgeschlechtlich zu beurteilende Men-
schen entstünde. Auch hier hielt das BVerfG 
die Bemühungen des Gesetzgebers, die Ver-
schiedengeschlechtlichkeit der Ehe zu schüt-
zen, für legitim, ließ dies aber zurücktreten 
hinter die überwiegenden Rechte erstens auf 
einen Vornamen, der Ausdruck der empfun-
denen Geschlechtsidentität ist, und zweitens 
auf die Möglichkeit, mit der Person seiner 
Wahl irgendeine Form der rechtlich verbindli-
chen Partnerschaft eingehen zu können. 22 Die 
fünfte, siebte und achte Entscheidung sind 
Ausdruck der Verquickung von Fragen der 
Geschlechtsidentität und der sexuellen Orien-
tierung: Auch die achte Entscheidung stand im 
Zusammenhang mit der Frage, ob einem recht-
lich verschiedengeschlechtlichen, aber nach 
den (der Geschlechtsidentität entsprechenden) 
Vornamen gleichgeschlechtlichen Paar die Ehe 
oder die Lebenspartnerschaft offenstehen soll-
te. Das BVerfG entschied sich dafür, die Än-
derung des rechtlichen Geschlechts auch ohne 
körperliche Angleichung zuzulassen, um das 
Eingehen einer (der empfundenen gleichge-
schlechtlichen Orientierung der Beschwer-
deführerin entsprechenden) Lebenspartner-
schaft zu ermöglichen – und gleichzeitig den 
Anschein einer „Homo-Ehe“ zu verhindern. 

Mehrere Paradigmenwechsel haben durch 
diese Entscheidungen stattgefunden. Mit der 
Aufgabe der körperlichen Basis von Geschlecht 
lässt das BVerfG Menschen mit widersprüchli-

21  Vgl. Gesetzesbegründung zum TSG, BT-Drs. 
8/2947, S. 14.
22  Vgl. Laura Adamietz, Transgender ante portas? 

Anmerkungen zur fünften Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts zur Transsexualität, in: Kri-
tische Justiz, 39 (2006) 4, S. 368 ff.
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chen „Geschlechtsmerkmalen“ zu, was gerade-
zu revolutionär erscheint, aber der Rechtslage 
vieler anderer Länder entspricht, etwa Groß-
britanniens und Spaniens. Die Anerkennung 
einer gleichgeschlechtlichen Orientierung im 
empfundenen Geschlecht entspricht nicht nur 
aktueller Sexualforschung, sondern einer grö-
ßeren gesellschaftlichen und rechtlichen Aner-
kennung gleichgeschlechtlicher Orientierung 
überhaupt. Die Argumentation mit dem legi-
timen gesetzgeberischen Anliegen, „Homo-
Ehen“ oder deren Anschein verhindern zu wol-
len, scheint zwar eine Verteidigung der letzten 
Bastion der Strukturmerkmale der Ehe zu sein. 
Zu beachten ist aber, dass sie in der fünften und 
siebten Entscheidung zugunsten der individu-
ellen Rechte unterliegen musste und in der ach-
ten Entscheidung praktisch die Krücke war, 
mithilfe derer die Aufgabe der hoch umstritte-
nen Voraussetzungen Fortp!anzungsunfähig-
keit und Angleichungsoperation gerechtfertigt 
wurde. Das BVerfG meint es offensichtlich gut 
mit transidenten Menschen. Jedes bisher ge-
führte Verfahren hatte Erfolg und führte zu 
einer Verbesserung der Rechtslage. Die sechs-
te Entscheidung 23 steht ebenfalls unter diesem 
Zeichen, sie erweiterte den Kreis derjenigen, 
auf die das TSG anwendbar ist. 

Dennoch bleibt noch Einiges zu tun. 
Die Rede von „Ausgangsgeschlecht“, „Ge-
schlechtswechsel“ und „Umwandlungsopera-
tionen“ suggeriert, dass das „alte“ Geschlecht 
wirklich einmal das „wahre“ Geschlecht war, 
das nun geändert wird. Tatsächlich wird meist 
durch die Änderung des Vornamens, des Per-
sonenstands und gegebenenfalls des Körpers 
nur einer immer schon bestehenden – psy-
chisch begründeten – Geschlechtszugehörig-
keit Ausdruck verliehen. Gleichzeitig ist nicht 
zu verlangen, dass das Geschlechtszugehörig-
keitsemp�nden unwandelbar, also schon seit 
Kindheit und lebenslang bestehen müsse. 
Temporäre Geschlechtswechsel sollten Teil 
einer möglichen und anerkennungsfähigen 
Transidentität sein; für sie bietet das TSG mit 
seiner jetzigen Voraussetzung der Dauerhaf-
tigkeit keinen Raum. Mit dem Wegfallen der 
weiteren Voraussetzungen ist jetzt die „große 
Lösung“ zwar zum Preis der „kleinen“ zu ha-
ben, das heißt so niederschwellig wie nie. Ein-
fach ist ein rechtlicher Geschlechtswechsel 
dennoch nicht. Die von Paragraf 4 Absatz 3 

23  Vgl. BVerfG, Beschluss v. 18. 7. 2006: Ausländer 
ohne deutsches Personalstatut.

TSG vorausgesetzten Gutachten legen den Be-
troffenen ein langwieriges und kostspieliges 
Verfahren auf; dass Paragraf 1 Absatz 1 Nr. 1 
verlangt, vor der Vornamensänderung bereits 
ganze drei Jahre lang im empfundenen Ge-
schlecht zu leben („Alltagstest“), ist für vie-
le schlicht eine Zumutung und konterkariert 
die Idee, die Vornamensänderung solle vor 
der Personenstandsänderung den Alltag, ins-
besondere im Umgang mit Arbeitgebern und 
Behörden, erleichtern. Diese Umstände, nicht 
ihre geschlechtliche Identität, sind für die Be-
troffenen Auslöser von Traumatisierungen. 
Das BVerfG hat dem Gesetzgeber anheimge-
stellt, wie er mit der Nichtanwendbarkeit der 
verfassungswidrigen Voraussetzungen um-
geht. Er könne etwa durch eine Veränderung 
der Voraussetzungen für die Nachweisbarkeit 
der Transidentität dafür sorgen, dass die Un-
terscheidung in „kleine“ und „große Lösung“ 
aufrechterhalten wird, aber auch das TSG ei-
ner Gesamtreform unterziehen. 24 Dies lässt 
befürchten, dass sich die ohnehin schon pro-
blematische Gutachterpraxis verschärft, und 
gleichzeitig hoffen, dass das TSG in einer Ge-
samtüberarbeitung noch von weiteren diskri-
minierenden, aber bisher noch nicht angegrif-
fenen Regelungen bereinigt wird.

Das BVerfG sieht zu Recht den Schutz der 
Geschlechtsidentität im Allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht verankert. Über diese individu-
alistische Fassung hinaus wäre es angebracht, 
die Hürden, die Gesellschaft und Rechtssys-
tem dem Ausleben einer normabweichenden 
Geschlechtsidentität entgegensetzen, als Ge-
schlechtsdiskriminierung zu sehen, da letzt-
lich Menschen danach bevorzugt oder be-
nachteiligt werden, ob sie die Erwartung, sich 
einem von zwei vorausgesetzten und vonei-
nander klar unterschiedenen Geschlechtern, 
und möglichst dem bei Geburt zugewiesenen, 
zuzuordnen, erfüllen oder nicht. Diese Erwar-
tung ist Teil der vielseitigen Zuschreibungen, 
welche die Kategorisierung „Geschlecht“ be-
dingt, und die Artikel 3 Absatz 3 GG verbietet 
zu berücksichtigen. 25 Eine solche antidiskri-
minatorische Fassung würde die Privilegie-
rung, die eine normkonforme Geschlechts-
identität bedeutet, in den Blick rücken und 
hätte im Vergleich zum Schutz über die indivi-
duelle Freiheit der Persönlichkeit ein höheres 
emanzipatorisches Potenzial. Dies gilt auch 

24  Vgl. BVerfG, Beschluss v. 11. 1. 2011, Rn. 74.
25  Vgl. L. Adamietz (Anm. 1).
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für die Behandlung der anderen großen Frage-
stellung der Geschlechtsidentität: Intersex.

Intersex

Auch hier geht es um die Anerkennung ei-
ner normabweichenden Geschlechtszugehö-
rigkeit. Während im Rahmen der rechtlichen 
Behandlung von Trans*-Fragen hauptsäch-
lich der Wechsel von einem zum anderen 
herkömmlichen Geschlecht (männlich oder 
weiblich) und zwischengeschlechtliche Ver-
ortungen bisher nur am Rande und in der 
Verfassungsrechtsprechung noch gar nicht 
thematisiert wurden, ist genau dies bei Inter*-
Fragen virulent. Seit Einführung des Bürger-
lichen Gesetzbuches (BGB) ist der „Zwitter“ 
aus dem deutschen Rechtssystem verschwun-
den, 26 die Eintragung eines weder männlichen 
noch weiblichen Geschlechts in Geburtsregis-
ter, -urkunde und Pass ist bisher noch nicht 
erreicht worden. 27 Die Thematik hat aber öf-
fentliche Aufmerksamkeit erlangt, Bundes-
tag und Landesparlamente 28 und jüngst der 
Deutsche Ethikrat im Auftrag der Bundes-
regierung beschäftigen sich mit ihr. Mangels 
gesetzgeberischer Initiative bleibt zu hoffen, 
dass sich das BVerfG, das bisher noch nicht 
mit der Frage befasst worden ist, zu ihr äu-
ßert und – wie in der Geschichte von Trans*-
Rechten – zum Wegbereiter wird. Nach heu-
tigem Recht gilt, wie bereits erwähnt, dass das 
Geschlecht eines Menschen registriert werden 
muss. Welcher Art der Ge schlechts ein trag zu 
sein hat, ist gesetzlich nicht vorgegeben, seit 
2010 weist eine Verwaltungsvorschrift die 
Standesbeamt_innen erstmals an, entweder 
„männlich“ oder „weiblich“ einzutragen. 29

26  Das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794 
regelte, dass Eltern bei Geburt von Zwittern ein Er-
ziehungsgeschlecht wählen, die Betroffenen dann 
mit 18 Jahren ihr Geschlecht festlegen konnten. Vgl. 
Konstanze Plett, Intersexuelle – gefangen zwischen 
Recht und Medizin, in: Frauke Koher/Katharina Pühl 
(Hrsg.), Gewalt und Geschlecht. Konstruktionen, Po-
sitionen, Praxen, Opladen 2003, S. 21–41, hier: S. 26 f.
27  Vgl. die gescheiterten Versuche vor dem AG Mün-

chen, Beschluss v. 13. 9. 2001, FamRZ 2002, 955; LG 
München I, Beschluss v. 30. 6. 2003, FamRZ 2004, 269.
28  Vgl. diverse Kleine Anfragen im Bundestag: BT-

Drs. 14/5425, 16/12269 und 12770 und 16/4322, sowie 
die erste Große Anfrage in einem deutschen Landtag: 
Drs. 19/1993 der Bürgerschaft der Freien und Hanse-
stadt Hamburg.
29  Vgl. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum PStG 

v. 29. 3. 2010.

Verheißungsvoll und fortschrittlich schien 
die Änderung des PstG zu sein, nach der seit 
2009 auf Antrag eine Geburtsurkunde ohne 
Eintrag des Geschlechts ausgestellt werden 
kann. 30 Dies mag eine begrenzte Alltagser-
leichterung bedeuten, aber keine echte „Ge-
schlechtsfreiheit“: 31 Der Eintrag im Geburts-
register bleibt bestehen, es muss ein binär 
codiertes Geschlecht eingetragen werden.

Drängend sind aber auch andere Problema-
tiken. Nach wie vor werden Kinder mit unein-
deutigen Genitalien an diesen operiert, bevor 
sie Einwilligungsfähigkeit erlangt haben. Dies 
kann verhindern, dass sich die Geschlechts-
identität des Kindes (zu welchem Geschlecht 
auch immer) ungestört entwickeln kann. 
Durch die Veränderung an den emp�ndlichen 
Sexualorganen wird die sexuelle Selbstbestim-
mung erheblich beeinträchtigt. Das Recht auf 
sexuelle Selbstbestimmung ist nicht nur Teil 
des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts, son-
dern wird von der Kinderrechtskonvention 32 
ebenso wie vom Strafrecht geschützt: Zu Recht 
wird die straf- und deliktsrechtliche Bedeu-
tung von Operationen angenommen, die vor 
der entstehenden Möglichkeit einer Ein!uss-
nahme durch die Betroffenen vorgenommen 
werden. Es geht dabei einerseits um die Ärzt_
innen, die sich wegen Verletzung von Aufklä-
rungsp!ichten 33 und unter Umständen sogar 
wegen der rechtlichen Unmöglichkeit einer 
Einwilligung in sterilisierende Operationen 
nach Paragraf 1631c BGB strafrechtlich ver-
antworten müssten, 34 und andererseits um 

30  Vgl. Gesetz v. 19. 2. 2007 (BGBl. I, 122, 134).
31  Vgl. Andrea Büchler/Michelle Cottier, Intersexu-

alität, Transsexualität und das Recht. Geschlechts-
freiheit und körperliche Integrität als Eckpfeiler ei-
ner neuen Konzeption, Freiburger FrauenStudien, 
(17) 2005, S. 115.
32  Vgl. Konstanze Plett, Intersex und Menschen-

rechte, in: Claudia Lohrenscheidt (Hrsg.), Sexuelle 
Selbstbestimmung als Menschenrecht, Baden-Baden 
2009, S. 151–167, hier: S. 161.
33  Das von Christiane Völling gegen ihren behan-

delnden Arzt angestrengte Verfahren hat das Problem 
der ärztlichen Bevormundung von intersexuellen Pa-
tient_innen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt 
gemacht. Vgl. Grundurteil des LG Köln v. 6. 2. 2008, 
Schlussurteil v. 12. 8. 2009 – Az. 25 O 179/07; Zu-
rückweisung der Berufung des Arztes mit Beschluss 
des OLG Köln v. 3. 9. 2008 – Az.: 5 U 51/08; Angela 
Kolbe, Intersexualität und operative Geschlechtszu-
weisung, in: Kritische Justiz, 42 (2009) 3, S. 271 ff. 
34  Vgl. Konstanze Plett, Zum Recht auf sexuel-

le Selbstbestimmung von Kindern, in: Sven Burck-
hardt et al. (Hrsg.), Korrespondenzen. In Sachen: 
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die Eltern, die möglicherweise gar nicht ver-
tretungsbefugt sind, 35 also die Zustimmung 
ihrer Kinder nicht ersetzen können. Hier be-
steht erheblicher Regelungsbedarf. So ist zu 
verhindern, dass Eltern aus Mangel an Infor-
mation oder aus Furcht vor einer stigmatisie-
renden „Besonderheit“ ihres Kindes Anglei-
chungsoperationen geschehen lassen, ohne 
die möglicherweise traumatischen Folgen ab-
schätzen zu können. Außerdem ist zu beto-
nen, dass ein Heileingriff grundsätzlich zur 
Verbesserung des Wohlbe�ndens des/der Pa-
tient_in, nicht der Angehörigen, stattzu�n-
den hat. 36

Mit seiner achten Entscheidung zur Trans-
identität hat das BVerfG die Rechtskategorie 
„Geschlecht“ auf radikale Weise dekonstru-
iert und denaturalisiert, indem es ihr die Not-
wendigkeit einer körperlichen Basis abgespro-
chen hat. Damit könnte rechtsdogmatisch wie 
-politisch der Weg für eine ebenso radikale 
Verbesserung der Intersex-Rechtslage berei-
tet werden. Wichtige Argumentationen der 
Entscheidung lassen sich für Inter*-Belange 
ins Feld führen, etwa: „Die personenstands-
rechtliche Anerkennung des empfundenen 
Geschlechts darf nicht von Voraussetzungen 
abhängig gemacht werden, die schwere Be-
einträchtigungen der körperlichen Unver-
sehrtheit bedingen und mit gesundheitlichen 
Risiken verbunden sind, wenn diese nach wis-
senschaftlichem Kenntnisstand keine not-
wendige Voraussetzung einer dauerhaften 
und erkennbaren Änderung der Geschlechts-
zugehörigkeit sind.“ 37 Dies müsste doch 
umso mehr gelten, wenn gar keine Änderung, 
sondern lediglich die Anerkennung einer von 
vornherein bestehenden Identität angestrebt 
wird. Auch die Aussage, eine „Operation, mit 
der die Geschlechtsmerkmale eines Menschen 
großteils entfernt beziehungsweise so umge-
formt werden, dass sie im Aussehen dem emp-
fundenen Geschlecht möglichst weitgehend 
entsprechen,“ stelle „eine massive Beeinträch-
tigung der von Art. 2 Abs. 2 GG geschützten 
körperlichen Unversehrtheit mit erheblichen 
gesundheitlichen Risiken und Nebenwirkun-

Strafvollzug, Rechtskulturen, Kriminalpolitik, Men-
schenrechte, Münster 2005, S. 175–183; A. Kolbe 
(Anm. 33).
35  Vgl. Britt Tönsmeyer, Die Grenzen der elterlichen 

Sorge bei intersexuell geborenen Kindern, Baden-Ba-
den 2012 (i. E.).
36  Vgl. K. Plett (Anm. 26), S. 34.
37  BVerfG, Beschluss v. 11. 1. 2011, Rn. 52.

gen für den Betroffenen dar“, 38 gilt erst recht, 
wenn nicht zum empfundenen Geschlecht hin, 
sondern eine ganz individuelle Geschlechts-
zugehörigkeit wegoperiert wird.

Drittes Geschlecht?  
Warum überhaupt Geschlecht?

In der rechtspolitischen Diskussion wird, ne-
ben der straf-, medizin- und sorgerechtli-
chen Regulierung der Fälle, der Ruf nach der 
Möglichkeit eines Geschlechtseintrags laut, 
der weder männlich noch weiblich lautet, ei-
nes dritten Geschlechts also. Die Forderung 
ist mittelfristig zu unterstützen, als sie zwi-
schengeschlechtlichen Identi�kationen die 
rechtliche Anerkennung verleihen würde, die 
sie verdienen. Dies könnte unter Umständen 
auch den Zuweisungsdruck nehmen, unter 
dem Ärzt_innen und Eltern bei Geburt eines 
geschlechtlich uneindeutigen Babys stehen. 
Die Zuweisung eines binären Erziehungsge-
schlechts mag aber gesellschaftlich praktika-
bel bleiben. Eine solche neue Geschlechtsgrup-
pe birgt aber die Gefahr der Essenzialisierung 
der herkömmlichen beiden Gruppen. „Echte“ 
Männer und „echte“ Frauen blieben sicherlich 
die hegemonialen Geschlechtskategorien, das 
„dritte Geschlecht“ ein Sammelbecken für al-
les geschlechtlich Abweichende und Margina-
lisierte. Vielversprechender scheint die (näher 
rückende?) Utopie, auf die Geschlechtszuwei-
sung und -erfassung ganz zu verzichten. Wozu 
braucht das Recht „Geschlecht“? Af�rmativ 
wie beschrieben eigentlich gar nicht mehr. Als 
Grund für leider nach wie vor zu befürchten-
de Diskriminierungen muss das Recht „Ge-
schlecht“ noch kennen. Dafür bedarf es aber 
keiner registerrechtlichen Erfassung – Rassis-
mus kann schließlich auch benannt werden, 
ohne dass es eines „Rasseeintrags“ im Geburts-
register bedarf. Recht würde „Geschlecht“ 
dann nur noch in diesem antidiskriminatori-
schen Sinne gebrauchen, und damit darauf hin-
wirken, dass Geschlecht gesellschaftlich als et-
was ganz Persönliches, Individuelles behandelt 
wird, dass mit der körperlichen Ausstattung 
zusammenhängen kann, aber nicht muss, und 
vor allem von dem abhängt, was sich im Kopf 
abspielt, oder, wie jüngst der „Tatort“  titelte: 
„Zwischen den Ohren“.

38  Ebd.


